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Kleine Anfrage 1856 
des Abgeordneten Péter Vida 
BVB / FREIE WÄHLER Gruppe 
 
 
an die Landesregierung 

 
 

Nachfrage zur Kleine Anfrage: Wehrneubau Hartmannsdorf (Antwort der LReg: 
6/4364) 
 
Die Antwort der Landesregierung zur Kleinen Anfrage „Wehrneubau Hartmansdorf“ 
lässt einige Fragen offen. Mit dem Argument der „Nicht-Zuständigkeit“ werden die 
meisten Fragen nicht beantwortet. Dies hat neue Fragen aufgeworfen, insbesondere 
zur Verantwortlichkeit für anerkannte Wanderwege auf europäischem Level (Euro-
pawanderweg E10) und für offizielle, vom Land ausgezeichnete Radwanderwege 
(Gurkenradweg), mit denen Brandenburg für den Tourismus wirbt.  
 

1. Ist sich die Landesregierung bewusst, dass über diese Querung des Stauweh-
res zwei überregional und für den Tourismus in Brandenburg sehr bedeutsa-
me Wanderwege verlaufen, nämlich der Europawanderweg E 10 und der Gur-
kenradweg? 
 

2. Wer ist für die Offenhaltung des Europawanderweges E 10 verantwortlich? 
 

3. Wer ist für die Offenhaltung des Radwanderweges Gukenradweg verantwort-
lich? 
 

4. Warum ist die Spreequerung am Wehr Hartmannsdorf gesperrt worden, wer 
ist dafür verantwortlich, welche gesetzliche Grundlage wurde hier angewen-
det? 
 

5. Ist der Landesregierung bekannt, dass im Jahr 2017 die Stadt Lübben 
(Spreewald) an mindestens einer weiteren Brücke am Europawanderweg E 10 
einen Ersatzneubau vornehmen muss? 

 
6. Wurde die Inanspruchnahme der so genannten „Roten Brücke“, einer steiner-

nen, unter Denkmalschutz stehenden, stillgelegten Eisenbahnquerung, die ca. 
1,5 km vor der bisherigen Spreequerung liegt, geprüft? 
Wenn Ja: Mit welchem Ergebnis? Wenn Nein: Warum nicht? 
 

7. Ist sich die Landesregierung darüber im Klaren, dass mit der Sperrung der 
Spreequerung und den anstehenden dringend notwendigen Bauarbeiten in 
der Gemarkung Lübben aufgrund fehlender Alternativen ein Ausweichen der 



Geh- und Radtouristen auf die viel befahrene Bundesstraße B 87 und die 
Landstraße nach Schlepzig unumgänglich ist? 
 

8. Sind der Landesregierung anderweitige Umleitungen der überregionalen 
Wanderwege E 10 und Gurkenradweg bekannt? 

 
9. Sollten für die Umleitungen Kosten entstehen, etwa für Ausschilderungen, 

Verlegungen der Wanderwege, Gestattungen von Grundstückeigentümern 
etc. – wer trägt diese Kosten? 

 
 
 

 


